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Abschnitt 1 Der Verkauf neuer Kfz

Kapitel 1  Das Neufahrzeug

Fabrikneu – neu – neuwertig – gebraucht – schrottreif: Mit diesen Begriff en und meist auch in dieser 
Abstufung pfl egt man den Lebenszyklus von Kfz zu beschreiben. Die juristische Sprachregelung ist 
nicht einheitlich. Sie variiert je nach rechtlicher Ordnungsaufgabe. Mindestens sieben Defi nitionen 
des Neuwagenbegriff s sind derzeit im Umlauf (außer dem Kaufrecht etwa Wettbewerbsrecht, Pkw-
EnVKV, Steuer-, Haftpfl ichtschadensrecht, Kasko und Internetkategorisierung). Sie alle haben sich 
vom allgemeinen Sprachgebrauch mehr oder weniger weit entfernt. Leidtragende sind nicht nur die 
Verbraucher. Auch Händler beklagen die Rechtsunsicherheit, zumal bei ihrer Werbung im Internet, 
nicht nur mit Blick auf die Pkw-EnVKV.

Kaufrechtlich steht die Eigenschaft »fabrikneu« im Zentrum des Interesses, jedenfalls soweit es um 
Verträge mit Endabnehmern geht. Verglichen mit »neu« ist »fabrikneu« eine Steigerung. Ein als »neu« 
oder als »Neuwagen« bezeichnetes Fahrzeug muss nicht unbedingt die vielfältigen Einzelkriterien der 
Fabrikneuheit erfüllen (näher Kap. 7 Rdn. 144 ff .), während umgekehrt Fabrikneuheit die Eigen-
schaft »neu« voraussetzt.1 Zum Sonderfall »Tageszulassung« s. Kap. 7 Rdn. 289 ff .

1  BGH, 26.03.1997, NZV 1997, 306; OLG Schleswig, 21.07.1999, OLGR 1999, 412; a. A. OLG Kob-
lenz, 23.07.1998, DAR 1999, 262.
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A.  Abschlussfragen

I.  Kaufantrag und Bindung

Ein Kaufvertrag über ein Neufahrzeug kann zwar auch mündlich geschlossen werden. Es entspricht 
aber allgemeiner, durch das Internet noch nicht ernsthaft infrage gestellter Übung, Neufahrzeug-
Kaufverträge mit Endabnehmern schriftlich abzufassen und dabei Formularverträge (Bestellscheine) 
zu verwenden. Allerdings gilt der Verkaufsmitarbeiter eines Autohauses nach § 56 HGB (»Laden-
vollmacht«) grundsätzlich als ermächtigt, Kaufverträge abzuschließen, dabei übliche Nachlässe zu 
gewähren und Barzahlungen von Kunden in Empfang zu nehmen, ohne dass es auf interne, dem 
entgegenstehende Arbeitsanweisungen ankäme.1 Das Internet ist für Verbraucher in erster Linie 
ein Informationsmedium. Online abgeschlossene B2C-Verträge sind nach wie vor die Ausnahme; 
s. auch Rdn. 42.

Nachdem der BGH2 vor über 20 Jahren die damals noch vom Automobilhandel verwendete allge-
meine Schriftformklausel (»sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen«) für unwirksam 
erklärt hat, ist diese schon seit vielen Jahren in den üblichen Bedingungen der Automobilwirtschaft 
ebenso wie die vorübergehend empfohlene Klausel »mündliche Nebenabreden bestehen nicht«, aus 
der Empfehlung der Verbände VDA, VDIK und ZDK gestrichen worden. Nur punktuell sahen die 
bis Ende 2021 geltenden Neuwagenverkaufsbedingungen (NWVB 12/2016) noch Schriftlichkeit 
vor. In der Neufassung 01/2022, die seit dem 01.01.2022 gilt und die im Kontext der sogenannten 
»Schuldrechtsreform 2022« eingeführt wurde, haben die empfehlenden Verbände auch darauf ver-
zichtet und stattdessen die »Textform« eingeführt, so in Abschnitt I Ziff er 1. und 2., Abschnitt IV 
Ziff . 1. und Abschnitt VII Ziff . 5. Hintergrund ist, dass für beide Vertragsparteien die Verwendung 
elektronischer Medien, etwa von E-Mails, denen mangels Unterschrift im Rechtssinne die Schrift-
form fehlt, erleichtert werden soll und dies für die Vertragsparteien auch erkennbar sein soll. Davon 
abgesehen entsprechen die neuen NWVB in weiten Teilen der vorherigen Fassung. Nennenswerte 
inhaltliche Änderungen gibt es bei der Übertragung von Rechten und Pfl ichten des Käufers (Abschn. 
I Ziff . 2.) und in den Abschnitten VII und VIII, in denen entsprechend dem neuen Haftungsregime 
die Rechtsmängel den Sachmängeln gleichgestellt wurden. Außerdem mussten die neuen Bedingun-
gen selbstverständlich den ab 01.01.2022 in Umsetzung der Warenkaufrichtlinie (WKRL) und der 
Digitale-Inhalte-Richtlinie (DIRL) neu eingeführten gesetzlichen Regelungen zu Verbraucherver-
trägen über »digitale Produkte« (§§ 327 ff . BGB) und Waren mit digitalen Elementen (§§ 475b ff . 
BGB) Rechnung tragen; dies wurde allerdings so gelöst, dass die NWVB Regelungen für Sach- und 
Rechtsmängel bei Verbraucherverträgen über solche digitalisierten Sachen für unanwendbar erklärt 
wurden und stattdessen auf die gesetzliche Regelung verwiesen wurde (zur Geltung und Einbezie-
hung der NWVB s. Rdn. 44 ff .)3. Soweit nichts anderes erwähnt ist, ist im Zusammenhang mit 
dem Neuwagenkauf in diesem Buch stets die aktuelle Fassung der NWVB mit Stand 01.01.2022 
gemeint. Da jedoch für eine Übergangszeit noch zahlreiche Fälle auftauchen werden, in denen die 
maßgebenden Kaufverträge bis zum 31.12.2021 abgeschlossen worden sind und für die deshalb 
die alten NWVB 12/2016 gelten, werden auch diese teilweise noch Erwähnung fi nden, soweit es 
auf die (überschaubaren) Unterschiede ankommt. Wird nicht anderes erwähnt, so gelten die Aus-
führungen für Alt- und Neuverträge gleichermaßen.
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 1.  Formularvertragliche Abschlusstechnik

 Mit der Unterzeichnung des ausgefüllten Bestellscheins (»Bestellung für neue Kraftfahrzeuge …«) 
gibt der Kaufi nteressent im stationären Handel ein auf den Abschluss eines Kaufvertrages an den 
Händler gerichtetes Angebot ab.4 Vom seltenen Fall der Direktannahme (unter Anwesenden) abge-
sehen, handelt es sich trotz Abgabe der Erklärung im Autohaus in Gegenwart eines Verkaufsange-
stellten rechtlich um einen Antrag unter Abwesenden nach § 147 Abs. 2 BGB.5

Vorbehaltlich besonderer Abreden, etwa im Zusammenhang mit einer Finanzierung, ist der Bestel-
ler gem. Abschn. I Ziff . 1 NWVB bei nichtvorrätigen Fahrzeugen, die keine Nutzfahrzeuge sind, 
»höchstens bis 3 Wochen« an sein Angebot gebunden. Bei Nutzfahrzeugen verlängert sich die Frist 
bis 6 Wochen.6 Die frühere 4-Wochen-Frist bei Pkw, die nicht beim Händler standen, ist jetzt auf 3 
Wochen reduziert. Bei Fahrzeugen, die beim Verkäufer vorhanden sind, z. B. in der Ausstellungshalle 
(show room) stehen, gelten kürzere Fristen, nämlich 2 Wochen bei Nutzfahrzeugen, i. Ü. 10 Tage.

Defi nition »Nutzfahrzeug«: Die Aufteilung in »Nutzfahrzeuge« und sonstige Fahrzeuge führt zu 
Abgrenzungsschwierigkeiten. Unter einem Nutzfahrzeug i. S. d. NWVB werden nach traditioneller, 
möglicherweise aber nicht mehr zeitgemäßer Defi nition alle mehr als zweirädrigen Kfz mit Aus-
nahme derjenigen verstanden, die nach Bauart und Einrichtung nur zur Beförderung von Perso-
nen bestimmt sind und nicht mehr als neun Sitzplätze haben.7 Eindeutig keine Nutzfahrzeuge sind 
demnach Zweiräder, Pkw, Kombis, Geländewagen, SUV und Vans. Ebenso eindeutig ist die Einstu-
fung von Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t und Anhängern für diese 
Zugmaschinen. Auch »Kraftomnibusse« (KOM) gehören zweifellos zur Gruppe der Nutzfahrzeuge.

Das Zwischensegment füllen die »leichten« Nutzfahrzeuge aus. Nach Art. 1 GVO 1400/2002 
(»Begriff sbestimmungen«) handelt es sich um Kfz, die der Beförderung von Waren oder Personen 
dienen und deren zulässige Gesamtmasse 3,5 t nicht überschreitet. Allerdings sind auch »leichte« 
Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t auf dem Markt. Prototyp des 
»leichten« Nutzfahrzeugs ist der Transporter, z. B. ein Mercedes Sprinter8 oder ein Ford Transit. 
Dazu zählen aber auch kleinere Fahrzeuge wie z. B. der VW Caddy. Derartige Fahrzeuge werden 
nicht nur von Unternehmern, sondern vielfach auch von Verbrauchern gekauft.

Ein Wohnmobil (Reisemobil) gehört nach Ansicht des LG Marburg9 nicht zur Kategorie der Nutz-
fahrzeuge, da es während der Fahrt allein der nichtgewerblichen Personenbeförderung dient und nur 
im Stillstand auch zum Wohnen genutzt werden kann.10 Bei einem auf der Grundlage der NWVB 
1/2022 bestellten nichtvorrätigen Wohnmobil würde demnach die dreiwöchige und nicht die sechs-
wöchige Angebotsbindung gelten. Der Handel mit Freizeitfahrzeugen hat indes aus berechtigten 
Gründen an der 4-Wochen-Frist festgehalten.11 Unter Hinweis auf die Besonderheiten bei der Pro-
duktion des bestellten Fahrzeugtyps hat der BGH12 sie ausdrücklich gebilligt.

Der in den NWVB nicht defi nierte und an anderer Stelle der AGB nicht (mehr) benutzte Begriff  
»Nutzfahrzeug« ist eigenständig im Hinblick auf den Regelungsgehalt der Klausel zu bestimmen. 
Defi nitionen in anderen Rechtsgebieten, z. B. im Kfz-Steuerrecht, sind zwar wegen der speziellen 
Regelungsmaterie nicht direkt übertragbar, können aber in Grenzfällen hilfreich sein, z. B. bei der 

 4  St. Rspr., z. B. LG Berlin, 20.11.2015 – 12 O 79/15, juris, Tz. 36.
 5  BGH, 13.12.1989, NJW 1990, 1784 (neues Wohnmobil); BGH, 15.10.2003, SVR 2004, 300 (gebrauch-

tes Krad).
 6  Acht Wochen im Fall OLG Saarbrücken, 08.12.2010 – 1 U 111/10, juris (Unwirksamkeit bejaht).
 7  Creutzig Recht des Autokaufs, Rn. 1.1.4.
 8  Zur Auslegung der Abrede »Zulassung als Pkw« s. AG Gotha, 16.05.2006, SVR 2006, 464.
 9  Urt. v. 22.11.1995, DAR 1996, 148.
10  Zur straßenverkehrs- und zulassungsrechtlichen Einordnung Scheidler DAR 2013, 315 ff .
11  Hörl in: Festschrift Eggert (2008), S. 57, 62.
12  Urt. v. 13.12.1989, NJW 1990, 1784.
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Einstufung eines freizeitorientierten Pick-up wie dem Nissan Navara.13 Im Defi nitionskatalog des 
§ 2 FZV taucht der Begriff  »Nutzfahrzeug« nicht auf. Auch das StVG, die StVO und die StVZO 
kennen ihn nicht. Kfz-Steuerrechtlich gilt für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 
2,8 t, dass im Wege einer Gesamtwürdigung anhand von Bauart und Einrichtung zu beurteilen ist, 
ob es ein Lkw oder ein Pkw ist.14 Mit diesem Maßstab, ergänzt durch die Verkehrsauff assung und 
die GVO-Defi nition, lassen sich auch im Kaufrecht sachgerechte Ergebnisse erzielen. Da die längere 
Frist für Nutzfahrzeuge die Ausnahme ist, ist der Verkäufer für die tatsächlichen Einstufungsvoraus-
setzungen beweispfl ichtig. Zu beachten ist eine etwaige Klassifi zierung durch die Vertragsparteien 
wie z. B. »Zulassung als Pkw«.15

 2.  Zur Zulässigkeit der Bindungsklausel

 Klauseln, die eine Bindung des Bestellers an sein Angebot vorsehen, befi nden sich mitunter schon 
auf der Vorderseite der Bestellscheine, jedenfalls aber in den NWVB. Die für nicht vorrätige Pkw 
vorgesehene Regelung in älteren NWVB (Fassung 4/03 und früher) – »höchstens bis vier Wochen« – 
ist gelegentlich als unangemessen missbilligt worden,16 wegen der Formulierung »höchstens bis …« 
auch als irreführend und intransparent. Demgegenüber hat der BGH die Vierwochenfrist weder im 
Allgemeinen noch im Sonderfall des Kaufs eines neuen Wohnmobils beanstandet.17

Der Handel hat die früher vierwöchige, seit vielen Jahren nur noch dreiwöchige Bindung bei Bestell-
fahrzeugen mit den besonderen Verhältnissen im Neuwagengeschäft gerechtfertigt. Man müsse 
zunächst das Angebot des Kunden im eigenen Hause überprüfen, sodann die Lieferbarkeit des 
Fahrzeugs mit dem Herstellerwerk klären und schließlich die Annahmeerklärung an den Besteller 
weiterleiten. Beim fi nanzierten Kauf sei außerdem erforderlich, die Kreditwürdigkeit des Kunden 
zu prüfen. Alles in allem benötige man trotz des Einsatzes moderner Technik in den meisten Fäl-
len einen Zeitraum von bis zu 4 Wochen, eine Argumentation, die den BGH im Wohnmobil-Fall 
(NJW 1990, 1784) ersichtlich überzeugt hat.

Durch die Herabsetzung auf 3 Wochen in den neueren Fassungen der NWVB hat man der Kritik 
den Boden entzogen. Die heutige Höchstfrist von 3 Wochen für nichtvorrätige Pkw (»Bestellfahr-
zeuge«) ist nicht zu beanstanden.18 Sie ist weder unangemessen lang noch wegen der Formulierung 
»höchstens bis …« irreführend. Gleiches gilt für die Frist von 6 Wochen für nicht bereitstehende 
Nutzfahrzeuge.19

Bei der Bewertung, ob eine Frist zur Annahme oder Ablehnung eines Angebots angemessen oder 
unangemessen lang ist, muss von dem Grundsatz ausgegangen werden, dass der Antragende nach 
dem Schutzzweck von § 308 Nr. 1 BGB an sein Angebot nur so lange gebunden werden darf, wie 
es die Sachumstände erfordern. Im Interesse des Kunden soll ein längerer Schwebezustand vermie-
den werden.20

13  Weitere Hinweise zur Einstufung bei Bachmeier Rn. 188 ff .
14  Vgl. BFH, 09.04.2008 – II R 62/07 – (Toyota Landcruiser, Typ J 8.); s. a. die Wohnmobilentscheidung 

v. 14.04.2008 – II B 36/08.
15  Dazu für den Fall eines Mercedes Sprinter AG Gotha, 16.05.2006, SVR 2006, 464.
16  OLG Frankfurt am Main, 23.07.1997, NJW-RR 1998, 556; LG Hamburg, 02.12.1987, NJW 1988, 

1150; LG Lüneburg, 05.07.2001, NJW-RR 2002, 564.
17  Urt. v. 13.12.1989, NJW 1990, 1784.
18  Vogt in Westphalen, Klauselwerke »Neuwagenkauf« Stand 10/2017, Rn. 9; Christensen in Ulmer/Brand-

ner/Hensen, Teil 2 Bes. Vertragstypen – Kaufverträge/Neuwagen – Rn. 18; a. A. Himmelreich/Andreae/
Teigelack § 1 Rn. 23.

19  Insoweit a. A. Christensen in Ulmer/Brandner/Hensen, Teil 2 Bes. Vertragstypen – Kaufverträge/Neu-
wagen – Rn. 18; Himmelreich/Andreae/Teigelack § 1 Rn. 23.

20  Näheres zum Prüfmaßstab BGH, 27.09.2013, NJW 2014, 854; v. 17.01.2014, NJW 2014, 857.
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Unter Abwägung der beiderseitigen Interessen sind einem Kfz-Händler, nicht stets ein Vertrags-
händler, bei der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise bis zu 3 Wochen zuzugestehen, wenn 
er das Fahrzeug erst bei seinem Lieferanten, nicht in jedem Fall der Hersteller, bestellen muss. Auch 
mit 3 statt früher 4 Wochen mag zwar der Zeitraum überschritten sein, innerhalb dessen der Kunde 
den Eingang der Annahmeerklärung unter regelmäßigen Umständen erwarten darf (§ 147 Abs. 2 
BGB). Diese gesetzliche Zeitspanne setzt sich zusammen aus der Zeit für die Bearbeitung und Über-
legung innerhalb des Kfz-Betriebs sowie der Zeit für die Übermittlung der Antwort an den Kunden.

Für die Überschreitung der Frist nach § 147 Abs. 2 BGB kann der Verwender aber – jedenfalls in 
seiner Eigenschaft als Händler (kein Direktvertrieb) – ein schutzwürdiges Interesse geltend machen, 
hinter dem das Interesse des Bestellers an einer Annahme innerhalb der gesetzlichen Frist zurück-
treten muss. Die vom BGH in der Entscheidung vom 13.12.198921 herausgestellten vertrieblichen 
und organisatorischen Gesichtspunkte haben, allen Veränderungen zum Trotz, im Kern nach wie 
vor ihre Berechtigung. Dass die Informations- und Kommunikationswege im Zuge der Digitalisie-
rung kürzer geworden sind, ist zwar unbestreitbar. Der eff ektive Zeitgewinn des Händlers ist jedoch 
im Vergleich zu früher minimal und i. Ü. durch die Verkürzung von 4 auf »bis zu drei Wochen« 
angemessen berücksichtigt.

Hinzu kommt: Der in den letzten Jahren stark gestiegene Grad der Individualisierung bei der Kon-
fi guration der bestellten Neufahrzeuge (Pkw, Kombis, SUV) bei gleichzeitig gestiegenem Anteil an 
Finanzierungen sind nicht von der Hand zu weisende Gründe für eine Bindungsfrist in der heutigen 
Länge. Bei einem Verbund zwischen Kauf- und Darlehensvertrag fällt die Bonitätsprüfung zwar in 
den Aufgabenbereich des Darlehensgebers (§ 505a BGB). Doch erst, wenn er grünes Licht gegeben 
hat, wird der Händler sich zur Annahme entschließen. Eine vorherige Auslieferung ist riskant. Bei 
Ablehnung des Kreditantrags läuft der Händler Gefahr, dass das Geschäft komplett scheitert. Was 
die Prüfung der Qualität und Verwertbarkeit eines Inzahlungnahme-Fahrzeugs angeht, so benötigt 
der Händler allerdings nur ein bis max. 3 Tage, bei Ablösung eines Altkredits nur wenig mehr. Aktu-
ell kommt die seit etwa Mitte 2021 stark eingeschränkte und häufi g auch für Vertragshändler und 
sogar Niederlassungen der Hersteller schwer kalkulierbare Lieferfähigkeit hinzu, die ihren Grund 
in der sogenannten Halbleiterkrise (»Chipkrise«), Corona-bedingten Produktionsausfällen und der 
auch wegen des Ukraine-Kriegs unterbrochenen Lieferketten hat.

Durch eine Bindung von bis zu 3 Wochen wird auch ein privater Pkw-Besteller (Anteil derzeit nur 
noch ca. 35 %) in seinen schutzwürdigen Interessen, insb. seiner Dispositionsfreiheit, nicht über 
Gebühr beeinträchtigt. Angesichts der erfahrungsgemäß intensiven Vorbereitung der Kaufentschei-
dung (u. a. Recherche im Internet) hält sich das Risiko, dass ihm ein wesentlich günstigeres Fremd-
angebot im Anschluss an seine Bestellung entgeht, in engen Grenzen; auch unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Preisschlacht auf dem Neuwagensektor (Pkw). In gewisser Weise ist der Kunde auch 
dadurch geschützt, dass der Händler ihn bei Ablehnung der Bestellung unverzüglich zu informieren 
hat (Abschn. I Nr. 1 S. 4 NWVB).

Keine Angriff sfl äche bieten die NWVB insoweit, als zwischen Fahrzeugen, die vom Händler erst 
geordert werden müssen und solchen, die schon bei ihm stehen, diff erenziert werden muss.22 Bei 
Bestellung eines vorrätigen Pkw ist der Käufer lediglich bis 10 Tage gebunden, bei Nutzfahrzeu-
gen bis 2 Wochen. Diese Fristen mögen in Einzelfällen, z. B. beim Verkauf einer »Tageszulassung« 
ohne Inzahlungnahme, auf Bedenken stoßen. Bei der gebotenen generalisierenden Betrachtungs-
weise sind sie aber gleichfalls als noch vertretbar anzusehen.23

21  NJW 1990, 1784.
22  Zur Notwendigkeit s. BGH, 13.09.2000, NJW 2001, 303 (Möbel-AGB).
23  Ebenso Vogt in Westphalen, Klauselwerke »Neuwagenkauf« Stand 10/2017, Rn. 9; a. A. Himmelreich/

Andreae/Teigelack § 1 Rn. 24.
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Falls eine Bindungsklausel gem. § 308 Nr. 1 BGB oder (im unternehmerischen Verkehr) nach § 307 
BGB24 unwirksam ist, gilt gem. § 306 Abs. 2 BGB die Regelung in § 147 Abs. 2 BGB.25 Nach 
dieser Vorschrift billigte das OLG Frankfurt am Main26 einer Verkäuferfi rma wegen abschlussreifer 
Vertragsverhandlungen über ein vorrätiges Neufahrzeug eine Annahmefrist von max. 2 Tagen zu. 
Zu den »regelmäßigen Umständen« i. S. v. § 147 Abs. 2 BGB gehören auch solche, die der Bestel-
ler kannte oder kennen musste.27 Zur Rückabwicklung eines Kaufvertrags bei Klauselunwirksam-
keit und zur Haftung des Verwenders für vorgerichtliche Anwaltskosten s. BGH NJW 2014, 857 
(Eigentumswohnung).

 II.  Ablehnung der Kundenbestellung

 Gem. Abschn. I Ziff . 1 S. 4 NWVB hat der Verkäufer den Besteller unverzüglich zu unterrichten, 
wenn er das Angebot auf Abschluss des Kaufvertrages nicht annimmt. Diese ursprünglich auf Lie-
ferhindernisse beschränkte und im Zuge der Überarbeitung der NWVB auf alle denkbaren Fälle 
der Nichtannahme der Käuferoff erte erweiterte Klausel enthält eine über den Rahmen des Üblichen 
hinausgehende28 vorvertragliche Nebenpfl icht des Verkäufers, die einen gewissen Ausgleich für die 
mehrwöchige (einseitige) Bindung des Bestellers schaff t.

Unterlässt der Verkäufer die Ablehnung oder erklärt er sie nicht unverzüglich, hat er dem Kunden 
den dadurch entstehenden Schaden nach c. i. c.-Grundsätzen zu ersetzen.29 Weist der Besteller nach, 
dass es ihm bei rechtzeitiger Ablehnung möglich gewesen wäre, das Fahrzeug über einen anderen 
Händler zu beschaff en und besteht diese Möglichkeit infolge der verspäteten Ablehnung nicht mehr, 
muss der Händler einen etwaigen Schaden ersetzen.

Der Verkäufer kann seine Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung der Off erte nach Belie-
ben treff en; er schuldet dem Besteller keine Rechenschaft. Um überhaupt überprüfen zu können, ob 
die Mitteilungspfl icht verletzt wurde, muss er jedoch wissen, zu welchem Zeitpunkt der Verkäufer 
betriebsintern die Nichtannahme des Angebots beschlossen hat. Da er keinen Einblick in dessen 
Sphäre hat, sind Darlegungs- und Beweiserleichterungen zu erwägen (sekundäre Darlegungslast).

 III.  Vertragsschluss durch Annahme der Bestellung

 Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung innerhalb der 
maßgebenden Frist in Textform (NWVB 01/2022) oder nach den NWVB 12/2016 schriftlich bestä-
tigt oder die Lieferung des Fahrzeugs ausführt (Abschn. I Ziff . 1 S. 3 NWVB). Das Erfordernis 
der Schriftlichkeit dient lediglich der Beweisführung und Klarstellung, dass der Vertrag tatsächlich 
geschlossen wurde.30 Eine Annahmeerklärung per SMS31 oder per E-Mail oder durch eine nicht 
bzw. nicht von einem bevollmächtigten Vertreter des Verkäufers unterzeichnete Auftragsbestätigung 
ist hiernach unschädlich.32 Das war nach der Rechtsprechung schon früher so, wird aber durch die 
Formulierung »in Textform« in der Neufassung auch für die Vertragsparteien klargestellt.

24  Zur Indizwirkung s. BGH, 19.12.2007, NJW 2008, 1148; 26.02.2016, NJW 2016, 2173; OLG Saar-
brücken, 08.12.2010 – 1 U 111/10, juris (Nutzfahrzeugkauf ).

25  BGH, 17.00.2014, NJW 2014, 857 Tz. 5.
26  Urt. v. 23.07.1997, NJW-RR 1998, 566.
27  BGH, 19.12.2007, NJW 2008, 1148.
28  LG Köln, 15.06.1978 – 78 O 39/78, n. v.
29  BGH, 28.10.1971, BGHZ 57, 191 ff .; OLG Stuttgart, 16.02.2011, NJW-RR 2011, 1419 (B2B).
30  BGH, 12.03.2013 – VIII ZR 179/12, Tz. 11, juris (Reisemobil); OLG Karlsruhe, 24.11.2011, NJW-

RR 2012, 504 = DAR 2012, 262 (GW-Kauf auf NWVB-Basis); OLG Düsseldorf, 31.10.2005 – I-1 U 
82/05, juris; v. 24.10.1997, OLGR 1998, 153.

31  Dazu LG Berlin, 04.12.2017 – 8 O 307/15, juris.
32  OLG Karlsruhe, 24.11.2011, NJW-RR 2012, 504 = DAR 2012, 262.
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Eine formlose Annahme der Bestellung kann ausdrücklich (mündlich),33 stillschweigend34 oder 
konkludent erfolgen. Allein mit dem Schweigen des Händlers lässt sich ein Zustandekommen des 
Kaufvertrages – jedenfalls im Bereich B2C – nicht begründen. Einen Fall konkludenter Annah-
meerklärung sieht die Abschlussklausel mit der Variante »Auslieferung« vor (Näheres Rdn. 37 ff .).

 Abgesehen von der (konkludenten) Annahme durch Auslieferung ist von einer konkludenten Annah-
meerklärung, an die grds. strenge Anforderungen zu stellen sind, nach der Rechtsprechung aus-
zugehen, wenn
 – der Händler den Pkw entsprechend der vertraglichen Vereinbarung als Vorführwagen auf seinen 

Betrieb zulässt und dies dem Käufer innerhalb der Annahmefrist mitteilt,35

– innerhalb der Annahmefrist Gespräche zwischen den Vertragsparteien stattfi nden, in deren Ver-
lauf der Verkäufer dem Käufer mitteilt, er werde sich an die gemeinsam getroff ene Vereinbarung 
halten,36

– der Verkäufer das Gebrauchtfahrzeug, das in Zahlung genommen werden soll, zum Zwecke des 
Weiterverkaufs entgegennimmt.37

Abweichend von Abschn. I Ziff . 1 Satz 3 NWVB oder einer gleichlautenden Klausel in alternativen 
AGB können die Parteien den Vertrag sofort abschließen. Von einem sofortigen Vertragsabschluss ist 
auszugehen, wenn das Bestellformular eine Unterschriftsrubrik für den Verkäufer enthält und dieser 
dort anlässlich der Bestellung direkt an Ort und Stelle unterschreibt.38 Zur Parallelproblematik beim 
Gebrauchtwagenkauf mit Rspr.-Nachw. s. Kap. 22 Rdn. 59. Auch bei Verwendung eines Bestellfor-
mulars mit der geschäftsüblichen Bestätigungsklausel ist der Vortrag des Händlers erheblich, er habe 
die Bestellung mündlich angenommen. Dazu angebotener Zeugenbeweis muss erhoben werden.39 
Vom Händler näheren Vortrag dazu zu verlangen, wie die mündliche Annahme erfolgt sei bzw. wor-
aus sie sich im Einzelnen ergebe, überspannt die Anforderungen an einen schlüssigen Sachvortrag.40

Eine auf der Grundlage eines Schadensgutachtens getroff ene Vereinbarung, dass der Kaufvertrag 
über das Neufahrzeug nur unter der Voraussetzung gültig sein soll, dass eine bestimmte Versiche-
rungsleistung gezahlt wird, verhindert nach Ansicht des OLG Düsseldorf41 den Eintritt der Wirk-
samkeit des Kaufvertrages, wenn die Zahlung der Versicherung den vom Gutachter geschätzten 
Betrag deutlich unterschreitet.

Bei einem – selten anzutreff enden – Kauf auf Probe oder Besichtigung (§ 454 BGB) kommt der 
Kaufvertrag mit Ablauf der Billigungsfrist zustande. Das Schweigen des Käufers gilt als Annahme. 
Gibt der Käufer das ihm zum Ausprobieren überlassene Fahrzeug nicht zum vereinbarten Termin 
zurück, ist er zur Zahlung des Kaufpreises verpfl ichtet. Auf die Behauptung, ihm sei das Fahrzeug 
entwendet worden, kann er sich nicht mit Erfolg berufen, wenn er nicht einmal das äußere Bild 
eines Diebstahls nachweist.42

Die Parteien können vereinbaren, dass der Besteller auf den Zugang der Annahmeerklärung ver-
zichtet. Dies kann auch konkludent geschehen. Eine Verkehrssitte, wonach der Besteller bei einem 

33  BGH 12.03.2013 – VIII ZR 179/12, juris; OLG Köln, 16.02.1995, OLGR 1995, 140.
34  LG Düsseldorf, 28.11.1979 – 2 O 200/79, zit. bei Creutzig Recht des Autokaufs, Rn. 1.1.6.4.
35  KG, 14.12.1981 – 20 U 4276/81, zit. bei Creutzig Recht des Autokaufs, Rn. 1.1.6.4.
36  OLG Karlsruhe, 26.03.1985 – 3 U 13/84, zit. bei Creutzig Recht des Autokaufs, Rn. 1.1.6.4.
37  OLG Düsseldorf, 24.10.1997, OLGR 1998, 153 = NZV 1998, 159; anders LG Berlin, 20.11.2015 – 

12 O 79/15 (»Bestellung für EU-Importfahrzeug« mit Inzahlungnahme) s. auch OLG Düsseldorf, 
30.05.2000, MDR 2001, 86 = DAR 2001, 305 und LG Berlin, 20.11.2015 – 12 O 79/15 (Neuwagen-
Kaufvertrag verneint).

38  LG Kassel, 17.11.2004 – 4 O 310/04.
39  BGH, 12.03.2013 – VIII ZR 179/12, juris (Reisemobil).
40  BGH, 12.03.2013 – VIII ZR 179/12, juris (Reisemobil).
41  Urt. v. 24.10.1997, OLGR 1998, 153.
42  KG, 13.05.1996, OLGR 1996, 169.
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so bedeutsamen Rechtsgeschäft wie dem Kauf eines Neufahrzeugs auf den Zugang der Annahme-
erklärung verzichtet, kann freilich nach wie vor nicht festgestellt werden.43

Ähnliche Gründe, die gegen die Wirksamkeit eines formularmäßigen Verzichts auf den Zugang der 
Annahmeerklärung sprechen,44 lassen sich gegen Klauseln ins Feld führen, die vorsehen, dass der 
Vertrag als abgeschlossen gilt, wenn der Verkäufer das Angebot nicht innerhalb der Annahmefrist 
zurückweist.45

 IV.  Verspätete Annahme

 Eine verspätete (verfristete) Annahmeerklärung stellt ein neues Angebot dar, das nach § 150 Abs. 1 
BGB der Annahme durch den Käufer bedarf. Die Annahme des neuen Angebots kann durch schlüs-
siges Handeln erfolgen, sofern nach den Umständen davon auszugehen ist, dass der Verkäufer auf 
eine Antwort keinen Wert legt.46 Schweigen bedeutet im Geschäftsverkehr mit einem privaten Kun-
den grds. Ablehnung, kann aber auch bei dem Kauf eines Neufahrzeugs nach Treu und Glauben 
ausnahmsweise eine Annahme darstellen.47

 V.  Inhaltlich abweichende Auftragsbestätigung

 Vertragsantrag (Bestellung) und die nachfolgende Annahme (Bestätigung) müssen inhaltlich kor-
respondieren. Das Zustandekommen des Kaufvertrages setzt voraus, dass sich die Parteien über 
alle wesentlichen Punkte einig sind. Das kann auch dann der Fall sein, wenn die Konfi guration 
(Bestimmung der Sonderausstattung) durch den Besteller erst später erfolgen soll, also nicht schon 
in der (Erst-)Bestellung enthalten ist.48 Der in einem solchen Fall noch off ene endgültige Kaufpreis 
ist mit der Bezugnahme auf den zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden Kaufpreis hinreichend 
bestimmt.49 Wenn die Annahmeerklärung des Verkäufers inhaltlich von dem Angebot des Bestellers 
abweicht, bedeutet dies eine mit einem neuen Angebot verbundene Ablehnung des Angebots des 
Kunden. Das neue Angebot kann er annehmen oder ausschlagen (§ 150 Abs. 2 BGB).

  Beispiele aus der Rechtsprechung:

 – Hinzufügung einer Preisgleitklausel.50

– Fehlen der Angaben über Farbe und Polsterung in der Auftragsbestätigung.51

– Angabe eines höheren Preises und/oder einer anderen Ausstattung.52

– Abweichung der Lieferfristangabe von 6 Monaten.53

Die Annahme des neuen Angebots kann auch mündlich erfolgen, auch durch schlüssiges Verhalten.54

43  LG Frankfurt am Main, 05.06.1987, NJW-RR 1987, 1268.
44  Dazu OLG Hamm, 14.03.1986, NJW-RR 1986, 927 (Leasing-AGB).
45  A. A. OLG Düsseldorf, 28.12.2004, NJW 2005, 1515, 1516.
46  Zum Grundsätzlichen BGH, 11.06.2010, NJW 2010, 2873 Tz. 17, 18.
47  OLG München, 22.09.1995, DAR 1997, 494 m. Anm. Nettesheim.
48  OLG München, 03.07.2018 – 19 U 742/18, BeckRS 2018, 17618, unter Hinweis auf § 375 HGB 

(Ferrari-Sondermodell).
49  OLG München, 03.07.2018 – 19 U 742/18, BeckRS 2018, 17618.
50  LG Off enburg, 31.05.1989 – 2 O 5/89, n. v.
51  LG Hanau, 11.09.1979 – 2 S 178/79, n. v., zit. bei Creutzig Recht des Autokaufs, Rn. 1.1.6.1.
52  BGH, 18.05.1983, NJW 1983, 1603 (Preiserhöhung); OLG Hamm, 27.08.2015 – I-28 U 159/14, juris 

(ESP/Wohnmobil).
53  LG Frankfurt am Main, 05.06.1987 – 2/17 S 390/86, n. v.
54  OLG Hamm, 27.08.2015 – I-28 U 159/14, juris; s. auch BGH, 18.05.1983, NJW 1983, 1603; AG Kor-

bach, 02.07.1993, NJW-RR 1994, 374.
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 VI.  Zugang der Annahmeerklärung

 Den fristgerechten Zugang der Annahmeerklärung muss der Händler beweisen, wenn der Käu-
fer den Empfang oder (hilfsweise) die Rechtzeitigkeit bestreitet.55 Eine unstreitige oder bewiesene 
Absendung mit normaler Post schaff t keinen Anscheinsbeweis für den Zugang.56 Wird die Annah-
meerklärung durch Einschreiben mit Rückschein übermittelt, ist die Zustellung mit der Übergabe 
des Einschreibebriefes an den Adressaten vollzogen. Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rück-
schein. In der Rechtsprechung umstritten ist der Zugangsnachweis bei Einwurfeinschreiben sowie 
bei Faxschriften und E-Mails.57 Zu einer bestrittenen Bestätigung per Fax siehe BGH 12.03.2013 – 
VIII ZR 179/12, juris (Reisemobil) mit wichtigem Hinweis auf §§ 139, 142 ZPO. Ob sich an der 
Beweissituation dadurch etwas ändert, dass die Bedingungen neuerdings nicht mehr die Schriftform, 
sondern nur noch die »Textform« vorschreiben, bleibt abzuwarten.

Auf fehlenden Zugang darf sich der Besteller nach Treu und Glauben nicht berufen, wenn er ent-
weder die Annahme grundlos verweigert oder deren Zugang arglistig vereitelt hat.58 Liegen diese 
Voraussetzungen nicht vor, muss der Verkäufer nach Kenntniserlangung von dem gescheiterten 
Zustellversuch unverzüglich einen erneuten Versuch unternehmen, die Erklärung derart in den 
Machtbereich des Empfängers zu bringen, dass diesem ohne Weiteres eine Kenntnisnahme ihres 
Inhalts möglich ist.59 Durch einen zweiten Zustellversuch wird dem Adressaten nicht nur der Ein-
wand abgeschnitten, die Annahmeerklärung sei nicht zugegangen, sondern auch der Einwand, der 
Zugang sei nicht rechtzeitig erfolgt.60

Ist von vornherein damit zu rechnen, dass der Empfänger die Annahme verweigert oder deren 
Zugang bestreitet, empfi ehlt es sich, die Vertragsbestätigung entweder persönlich bzw. durch Boten 
zu überbringen oder sie durch den Gerichtsvollzieher zuzustellen (§ 192 ZPO). Bedient sich der 
Gerichtsvollzieher der Mithilfe der Post oder eines anderen Unternehmens, erfolgt die Zustellung 
gegen Zustellungsurkunde (§ 194 ZPO). Stellt er selbst zu, hat er die Zustellung auf der Urschrift 
zu vermerken oder auf einem mit der Urschrift zu verbindenden Vordruck.

Auf fehlenden Zugang der Annahmeerklärung kann sich der Besteller wegen des Verbots widersprüch-
lichen Verhaltens auch dann nicht berufen, wenn er durch sein späteres Verhalten zu erkennen gibt, 
dass er von einem Zustandekommen des Vertrages ausgeht, indem er dem Händler bspw. mitteilt, 
er habe Schwierigkeiten mit der Finanzierung oder wenn er sich nach Ablauf der Annahmefrist auf 
Verhandlungen über die Ausrüstung des bestellten Fahrzeugs eingelassen hat.61

VII.  Bestätigung durch Ausführung der Lieferung

Gem. Abschn. I Ziff . 1 S. 3, Alt. 2 NWVB kommt der Kaufvertrag auch dann zustande, wenn der 
Verkäufer die Lieferung innerhalb der jeweils maßgeblichen Bindungsfrist (Annahmefrist) ausgeführt 
hat. Einer Auftragsbestätigung bedarf es in diesem Fall nicht. Sie hätte nur deklaratorische Bedeutung.

Unter Auslieferung ist die Übergabe des bestellten Fahrzeugs mit sämtlichen Extras, Schlüsseln und 
Papieren an den Käufer zu verstehen. Die Zulassung des Fahrzeugs gehört nicht zur Ausführung 
der Lieferung, es sei denn, dass die Parteien eine entsprechende Vereinbarung getroff en haben.62 

55  BGH, 12.03.2013 – VIII ZR 179/12, juris; OLG Brandenburg, 20.01.2017 – 7 U 111/16 (Gebraucht-
wagenkauf ); OLG Saarbrücken, 08.12.2010 – 1 U 111/10, juris.

56  BVerfG, Beschl. 15.05.1991, NJW 1991, 2757.
57  Vgl. Grüneberg/Ellenberger § 130 BGB Rn. 6 ff .
58  BGH, 27.10.1982, NJW 1983, 929, 930.
59  BGH, 26.11.1997, VersR 1998, 472, 473.
60  BGH, 13.06.1952, LM BGB § 130 Nr. 1.
61  OLG Düsseldorf, 04.06.1992, OLGR 1992, 334.
62  A. A. Creutzig Recht des Autokaufs, Rn. 1.1.8.

33

34

35

36

37

38

Leseprobe

Lu
ch

te
rh

an
d 

Ve
rl

ag
 2

02
4



A. Abschlussfragen   Kapitel 2

11Almeroth

Die Bekanntgabe des Abholtermins ist noch keine Auslieferung im Sinne von Abschn. I Ziff . 1 
S. 2 NWVB.63

Um die Lieferung ausführen zu können, muss der Verkäufer das Fahrzeug zur Übergabe bereitstel-
len und dem Käufer die Bereitstellungsanzeige zustellen. Erst mit dem Zugang dieser Mitteilung 
beginnt die Abnahmefrist von 14 Tagen gem. Abschn. V Ziff . 1 NWVB.

Weist das bereitgestellte Fahrzeug Mängel auf, ist der Käufer berechtigt, die Abnahme zu verwei-
gern (Näheres unter Kap. 5 Rdn. 26 ff .). Folge davon kann sein, dass es innerhalb der vereinbarten 
Bindungsfrist nicht zur Ausführung der Lieferung kommt. Dadurch wird das Zustandekommen 
des Vertrages jedoch nicht verhindert, da sich aus der Bereitstellung des Fahrzeugs und der Anzeige 
der Lieferbereitschaft zweifelsfrei ergibt, dass der Verkäufer das Angebot des Bestellers annimmt.

Mit dem Einwand, es sei kein Vertrag zustande gekommen, kann der Käufer nach Treu und Glau-
ben nicht gehört werden, wenn der Verkäufer die für eine fristgerechte Auslieferung des Fahrzeuges 
erforderlichen Voraussetzungen geschaff en hat, sich die Auslieferung jedoch aus Gründen verzögert, 
die der Käufer zu vertreten hat.

 VIII.  Der Neufahrzeugkauf über Online-Vermittlungsportale

 Marktsituation: Seit einigen Jahren bieten Neuwagen-Vermittlungsportale an, Kaufi nteressenten 
und Händler zusammenzuführen.64 Wegen der vermeintlich günstigen Preise nehmen vor allem pri-
vate Interessenten diese Angebote immer stärker in Anspruch. Der zentrale Erfolgsfaktor des neuen 
Geschäftsmodells sind ausgesprochen attraktive Angebote wie z. B. »35 % gespart« beim Kauf von 
deutschen Vertragshändlern »bei voller Herstellergarantie und Ausstattung nach Wunsch«. Aller-
dings wird gelegentlich berichtet, dass es sich bei solch extremen Angeboten teilweise um Schein-
angebote handeln soll. Sei der Kaufi nteressent erst einmal angelockt und beim Händler, wird mit 
allerlei Begründungen versucht, ihn von dem ursprünglichen Gegenstand des Interesses, der nun 
doch nicht wie vorgesehen lieferbar sei, wegzulocken und ihm ein anderes Fahrzeug zu verkaufen, 
dass bei objektiver Betrachtung deutlich weniger günstig ist, was sich dem Käufer jedoch häufi g 
nicht erschließt.

Rechtsrahmen. In welchen zivilrechtlichen Bahnen der vermittelte Neuwagenkauf abläuft, ist noch 
ungeklärt.65 Off en sind auch kartell-, wettbewerbs- und händlervertragsrechtliche Fragen.66 Der 
Vertrag zwischen dem Kaufi nteressenten und dem Vermittler dürfte als Maklervertrag, nicht als 
Geschäftsbesorgungsvertrag mit Dienstleistungscharakter, einzustufen zu sein. Der Auftraggeber 
(Kaufi nteressent) ist zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung gem. § 652 Abs. 1 BGB nur unter 
der Voraussetzung verpfl ichtet, dass der Kaufvertrag mit dem Händler infolge des Nachweises des 
Vermittlers zustande kommt. Vertragsklauseln, die den Auftraggeber zur Zahlung einer erfolgsun-
abhängigen Provision verpfl ichten, sind wegen Verstoßes gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB nichtig.67 
Eine »Anzahlung auf den Kaufpreis« darf der Vermittler nicht behalten, wenn der Kauf aus Gründen 
scheitert, die allein oder auch in seiner Sphäre liegen.68 Im Verhältnis zwischen dem Vermittlungs-
portal und dem Händler kann es sich gleichfalls um einen Maklervertrag, aber auch um einen – vom 
Hersteller unter Umständen nicht gestatteten Handelsvertretervertrag – handeln.69

63  LG Bielefeld, 09.09.1987 – 1 S 94/87, n. v.
64  Etwa meinauto.de, autohaus24.de, carneoo.de. Sixt-Neuwagen vermittelt keine Neuwagen, sondern 

kauft selbst und verleast sie an Kunden.
65  Vgl. Vogels Autohaus 9/2013, S. 12.
66  Vgl. Ruff  Autohaus 20/2015, S. 8.
67  LG München, 12.03.1998, DAR 1998, 239; s. a. OLG München, 23.09.2009 – 20 U 2749/09, juris.
68  OLG München, 23.09.2009 – 20 U 2749/09, juris.
69  Dazu Vogels Autohaus 9/2013, S. 12; Ruff , Autohaus 20/2015, S. 8.
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B.  Die AGB und ihre Einbeziehung in den Kaufvertrag

I.  Die NWVB

Die Neuwagenverkaufsbedingungen (NWVB) wurden von den Verbänden der deutschen Auto-
mobilwirtschaft (VDA, VDIK, ZDK) anlässlich der Schuldrechtsreform 2002 von Grund auf neu 
gestaltet70 und später wiederholt überarbeitet. Das aktuelle Klauselwerk (Stand 01/2022) ist als 
Anlage 1 im Anhang abgedruckt. Abgelöst hat es die Version 12/2016. Deren Vorgängerversionen 
sind heute nicht mehr von praktischer Bedeutung.

Die Neufassung 01/2022 ist der Vorgängerregelung 12/2016 in weiten Teilen sehr ähnlich. Dazu 
näher oben Rdn. 4. 

Wie die Vorgänger-AGB gelten die verbandsempfohlenen NWVB 01/2022 sowohl für Geschäfte mit 
Verbrauchern als auch für den Bereich B2B. Alternative Bedingungswerke fi nden auf dem natio-
nalen Markt etwa beim Handel mit Spezialfahrzeugen (z. B. Nutzfahrzeuge, Reisemobile, Motor-
räder) Verwendung. Teilweise weichen die von Markenhändlern, insbesondere wenn diese größeren 
Händlergruppen angehören, von der Verbandsempfehlung geringfügig ab, insbesondere indem sie 
im Abschnitt II Preise Regelungstexte aufweisen, die in der Verbandsempfehlung aus kartellrecht-
lichen Erwägungen vorsichtshalber nicht enthalten sind, etwa hinsichtlich der Möglichkeit zu einer 
Preisänderung bei einer größeren Zeitspanne zwischen Abschluss des Kaufvertrages und vereinbar-
tem Liefertermin bei zwischenzeitlicher Erhöhung der Einstandspreise oder der Umsatzsteuer. Auch 
Hersteller, die im Direktvertrieb aktiv sind, operieren mit AGB, die den verbandsempfohlenen nicht 
immer eins zu eins entsprechen. Im BVfK zusammengeschlossene fabrikatsunabhängige (»freie«) 
Händler haben gleichfalls ein eigenes Regelwerk (»BVfK-Neuwagennorm«).

Soweit nicht besonders gekennzeichnet, ist im Folgenden mit »NWVB« die von den drei Verbänden 
zur Anwendung empfohlene Fassung 01/2022 gemeint. Nur soweit es rechtlich auf die (überschau-
baren) Unterschiede zu der Vorgängerversion ankommt, ist darauf besonders hingewiesen. Ist nichts 
erwähnt, gelten die Ausführungen gleichermaßen für Verträge, die vor dem Stichtag 01.01.2022 
unter Geltung der alten Fassung abgeschlossen worden sind. 

Wichtig ist allerdings, dass für Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB, also für den Ver-
brauchsgüterkauf, ab dem 01.01.2022 nicht nur die Bestellformulare (Kaufvertragsformulare) und 
die aktuellen NWVB Anwendung fi nden, sondern darüber hinaus eine ganz neue Verbandsempfeh-
lung des ZDK mit dem Titel »ZDK-Formulare: Sachmangelhaftung nach den neuen Regelungen 
ab 2022 (Stand 01/2022)«.71 Es handelt sich dabei um eine Sammlung von fünf Formularen mit 
einführenden Hinweisen, die dem stationären Kraftfahrzeughandel erleichtern sollen, den diversen 
Informationspfl ichten gegenüber Verbrauchern nach neuem Kaufrecht nachzukommen. Außer-
dem sollen sie helfen, rechtssicher abweichende Vereinbarungen zu den objektiven Anforderungen 
an die Kaufsache (negative Beschaff enheitsvereinbarung) und zur Verkürzung der Verjährungsfrist 
beim Kauf gebrauchter Fahrzeuge zu treff en oder aber von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, 
Sonderregelungen in Bezug auf Waren mit digitalen Inhalten oder digitalen Produkten per Anlage 
zum Vertragsinhalt zu erklären.72 Auf die große Bedeutung dieser ZDK-Formulare wird jeweils im 
Kontext ausführlich eingegangen.

 II.  Einbeziehungsfragen

 Die NWVB werden gem. § 305 Abs. 2 BGB Vertragsinhalt durch den Hinweis, dass die Bestel-
lung für neue Kfz ›nach Kenntnisnahme und unter Anerkennung der nachfolgenden und umseitig 
verzeichneten Geschäftsbedingungen‹ erfolgt. Dieser Formulartext ist so angeordnet und gestaltet 

70  Dazu Scheibach in Dauner-Lieb/Konzen/K. Schmidt, Das neue Schuldrecht in der Praxis, S. 739 ff .
71  Diese Empfehlung des ZDK ist als Anhang 2 abgedruckt und auf der Webseite www.vdik.de unter »Ser-

vice« in der Rubrik »Downloads« abrufbar.
72  Näher dazu Almeroth, NZV 2022, 401.
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(oft oben rechts auf der ersten Formularseite), dass ein privater Durchschnittskäufer ihn selbst bei 
fl üchtiger Betrachtung nicht übersehen kann.73 Er unterliegt nicht der Inhaltskontrolle.74 Dem Erfor-
dernis »bei Vertragsschluss« (§ 305 Abs. 2 BGB) ist Rechnung getragen, indem der o. a. Hinweis im 
Zusammenhang mit der Abgabe der Bestellung, des Kaufangebots, erteilt wird. Sicherheitshalber 
sollte der Anwalt des Autohauses vortragen, dass der Kunde vor Unterzeichnung des Bestellscheins 
hinreichend Gelegenheit gehabt hat, den Inhalt der AGB zur Kenntnis zu nehmen.75 Die AGB erst 
mit dem Bestätigungsschreiben zu übermitteln oder sie erstmals der Rechnung beizufügen, reicht 
im nichtkaufmännischen Verkehr zur Einbeziehung nicht aus. Andererseits ist es nicht erforderlich, 
den Hinweis auf die Einbeziehung bzw. Geltung der AGB in einem Fall des § 150 Abs. 2 BGB zu 
wiederholen.76

Selbst ein deutlich sichtbarer Aushang der AGB in den Geschäftsräumen des Verkäufers erfüllt 
für sich allein genommen die Einbeziehungsvoraussetzung nicht. Die Ausnahmesituation für diese 
Variante liegt nicht vor. Falls die AGB auf der Rückseite (oder als Anhang) der dem Kunden ausge-
händigten Abschrift der Bestellung nicht oder nicht vollständig enthalten sind, werden sie nicht Ver-
tragsinhalt.77 Den Kunden triff t keine Pfl icht, die AGB auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen.78

Wenn für die Bestellung noch Durchschreibesätze (Durchschriften) an Stelle von PC-Ausdrucken 
verwendet werden, ist darauf zu achten, dass der Kunde die für ihn bestimmte Abschrift erhält, 
da häufi g nur auf diesem Exemplar die AGB in gut lesbarer Schriftgröße abgedruckt sind. Die für 
den Verkäufer vorgesehenen Durchschriften enthalten die AGB oft nur im Kleinstdruck. Kann der 
Käufer, dem die falsche Unterlage ausgehändigt wurde, die AGB wegen der Schriftgröße nicht in 
zumutbarer Weise zur Kenntnis nehmen, sind sie nicht Vertragsinhalt.79 Eine zumutbare Kenntnis-
nahme erfordert mühelose Lesbarkeit der AGB, woran es bei übermäßigem Kleindruck oder bei 
einer drucktechnisch schwachen Wiedergabe80 fehlen kann.

Klauseln, die besagen, bestimmte Punkte des Vertrages seien ausgehandelt worden81 oder der Bestel-
ler habe eine Bestätigung des Angebots erhalten, sind im Bereich B2C wegen Verstoßes gegen § 309 
Nr. 12 Buchst. b) BGB unwirksam,82 kommen aber in der Praxis im seriösen Autohandel auch nicht 
vor. Die neuen ZDK-Formulare wurden bereits unter Rdn. 47 kurz erwähnt und werden später 
jeweils im Kontext ausführlich behandelt.

Bereich B2B: Zu ca. 65 % werden derzeit neue Pkw/Kombis/SUVs im unternehmerischen Verkehr 
verkauft. Nach § 310 Abs. 1 BGB sind die Einbeziehungsvoraussetzungen von § 305 Abs. 2 BGB 
hier nicht maßgeblich. Was die damit einhergehende Erleichterung für die Praxis konkret bedeutet, 
wird kontrovers diskutiert.83 Dem OLG Stuttgart84 genügt es, wenn in dem Bestellformular auf die 
Geltung der AGB ausdrücklich hingewiesen worden ist, verbunden mit der Zusage, sie auf Wunsch 
zuzusenden. Eine in den AGB des Käufers enthaltene Abwehrklausel ›anders lautende Bedingungen 
gelten nicht‹ schließt alle Vertragsbedingungen des Händlers einschließlich solcher AGB aus, die das 
Klauselwerk des Käufers ergänzen.85 Auch wenn das Fehlen einer solchen Regelung in den NWVB 

73  BGH, 18.06.1986, NJW-RR 1987, 112 (kein Autokauf ).
74  BGH, 01.03.1982, BB 1983, 15 ff . m. Anm. von Bohle.
75  Vgl. OLG Jena, 23.06.2010 – 2 U 9/10, n. v.(Gebrauchtwagenkauf ).
76  OLG Hamm, 27.08.2015 – I-28 U 159/14, juris.
77  OLG Frankfurt am Main, 02.11.1988, DAR 1989, 66 (Gebrauchtwagenagentur).
78  OLG Frankfurt am Main, 02.11.1988, DAR 1989, 66.
79  LG Köln, 20.10.2004 – 18 O 21/04, n. v.
80  OLG Brandenburg, 03.05.2000, NJW-RR 2001, 488.
81  BGH, 28.01.1987, NJW 1987, 1634.
82  BGH, 29.04.1987, NJW 1987, 2012.
83  Vgl. BGH, 15.01.2014, NJW 2014, 1296 (kein Kfz-Fall); Graf von Westphalen NJW 2015, 2224.
84  Urt. v. 16.02.2011, NJW-RR 2011, 1419 (Vertrag zwischen zwei Kfz-Händlern).
85  BGH, 24.10.2000, NJW-RR 2001, 484.
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im Schrifttum vereinzelt moniert wird,86 haben die Verbände der Automobilwirtschaft sich mangels 
einer praktischen Relevanz beim Autokauf bis heute nicht zu einer Aufnahme entschließen können.

C.  Lieferfristen und Lieferverzug

I.  Vereinbarung der Leistungszeit

Die NWVB sehen in Abschn. IV Ziff . 1 Satz 1 vor, dass Lieferfristen und Liefertermine ›unver-
bindlich‹ oder ›verbindlich‹ vereinbart werden können. Gemeint ist damit »per Individualabrede«.87 
Unverbindlichkeit kann der Verkäufer also nicht allein durch eine AGB erreichen. Individualver-
tragliche Absprachen wie etwa die Übernahme einer Lieferzeitgarantie (§ 276 Abs. 1 BGB) oder 
die Vereinbarung eines Fixgeschäfts haben ebenso Vorrang wie die nachträgliche Abänderung einer 
Lieferfristvereinbarung.88

Unter Lieferfrist ist ein gewisser Zeitraum (z. B. Lieferfrist 3 Monate), unter Liefertermin ein 
bestimmter Tag oder Zeitpunkt (Lieferung am 15. Mai oder in der 43. Kalenderwoche) zu verste-
hen. Haben die Parteien kein exaktes Datum, sondern einen kalendermäßig bestimmten Zeitraum 
für die Leistung bestimmt, darf der Verkäufer die Zeitspanne voll ausschöpfen.89 Soll die Lieferung 
z. B. im Oktober des Jahres erfolgen, endet die Lieferfrist am 31. Oktober; bei »Lieferzeit Juni – 
Oktober 2022« gleichfalls am 31.10.

Liefertermine und Lieferfristen sind gem. Abschn. IV Ziff . 1 Satz 1 NWVB in Textform (NWVB 
01/2022) bzw. schriftlich (NWVB 12/2016) anzugeben. Der BGH90 hat keine Veranlassung gesehen, 
die als Schriftformklausel eingestufte Bestimmung als AGB-Verstoß zu beanstanden, weil der Käu-
fer nicht unangemessen benachteiligt werde. Im Übrigen wurde das bisher nur aus Beweisgründen 
verwendete Schriftformerfordernis nun im Interesse beider Vertragsparteien durch das noch weniger 
einschneidende Textformerfordernis abgemildert, das ebenfalls nicht mit einer irgendwie gearteten 
Benachteiligung des Käufers verbunden ist und an dessen Zulässigkeit deshalb kein Zweifel besteht.

Wird auf der Vorderseite des Neuwagen-Verkaufsformulars die Lieferfrist in der dafür vorgesehenen 
Spalte als ›unverbindlich‹ oder ›verbindlich‹ angekreuzt, handelt es sich um eine Individualabrede.91 
Haben die Parteien eine mündliche Absprache getroff en, ist dem Händler wegen des Vorrangs der 
Individualvereinbarung die Berufung auf die Textform- oder Schriftformklausel versagt. Formular-
mäßige Vorbehalte, die einer individuell vereinbarten Lieferfrist entgegenstehen, verstoßen gegen 
§ 308 Nr. 1 BGB und sind i. Ü. gem. § 305b BGB unbeachtlich.

Die vom Handel verwendeten Bestellformulare (»Bestellscheine«) enthalten auf der ersten Seite 
eine Rubrik für die Eintragung des Liefertermins bzw. der Lieferfrist mit folgender Textvorgabe:

›Liefertermin/Lieferzeit … unverbindlich/verbindlich (Unzutreff endes streichen)‹

Mitunter heißt es auch »verbindlich nach schriftlicher Angabe des Lieferanten«.

In den meisten Fällen wird bei der Bestellung eines nicht vorrätigen Fahrzeugs das Wort »verbind-
lich« vom Händler bzw. seinem Angestellten – kommentarlos – gestrichen. Immer wieder kommt 
es vor, dass zwar der Liefertermin bzw. die Lieferfrist in die betreff ende Spalte eingetragen wird, die 
vorgesehene Streichung jedoch unterbleibt. Lässt sich der Grund dafür nicht aufklären, ist zulas-
ten des Händlers von Verbindlichkeit der Lieferfrist bzw. des Liefertermins auszugehen (§§ 133, 
157 BGB). Er hat die Regelungslücke schon deshalb zu verantworten, weil er bei der Ausfüllung 
des Bestellscheins buchstäblich federführend ist. Der Durchschnittskäufer ist im Übrigen in der 

86  Koch MDR 2003, 661.
87  BGH, 07.10.1981, NJW 1982, 331.
88  OLG Hamm, 16.09.1993, OLGR 1993, 317.
89  BGH, 18.04.1996, WM 1996, 1558.
90  Urt. v. 07.10.1981, NJW 1982, 331.
91  BGH, 07.10.1981, NJW 1982, 331.
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Annahme schutzwürdig, dass eine ihm genannte und im Bestellschein niederlege Lieferzeit ver-
bindlich sein soll, solange das Gegenteil nicht unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird. Die 
Angabe einer Zeitspanne wie »Juni – Oktober 2022« reicht dafür nicht; auch nicht in Verbindung 
mit einem Streichen der vorformulierten Ausdrücke »Liefertermin/Lieferzeit«. Ob Zusätze wie »nach 
Lieferbereitschaft des Herstellers« als »Lieferung ohne obligo« zu verstehen sind, ist eine Frage des 
Einzelfalls und im Zweifel zu verneinen. Händlern ist generell zur Vereinbarung unverbindlicher 
Liefertermine oder -fristen zu raten, erst recht in den immer noch nicht ganz überwundenen Zeiten 
von Lieferkettenstörungen.

Lieferfristen, gleich, ob verbindlich oder nicht, beginnen gem. Abschn. IV Ziff . 1 S. 2 NWVB mit 
Vertragsabschluss, also nicht schon mit der Unterzeichnung des Bestellscheins (Direktannahme 
durch Gegenzeichnung o. Ä. ausgenommen). Folglich muss die Zeit bis zur Annahme der Bestel-
lung durch schriftliche Bestätigung der vereinbarten Lieferfrist hinzugerechnet werden. Vereinzelt 
dagegen erhobene Bedenken überzeugen nicht. Auch der juristisch nicht gebildete Durchschnitts-
kunde, in der Mehrheit heute nicht mehr eine Privatperson, kann erkennen, dass der Vertrag noch 
nicht geschlossen ist, solange nur er unterschrieben hat. Unübersehbar heißt es auf der Bestellschein-
vorderseite, durch Fettdruck hervorgehoben, »Bestellung« und nicht »Kaufvertrag«.

Allgemein gehaltene Formulierungen wie ›schnellstens‹, ›rasch‹ oder ›baldmöglichst‹ verpfl ichten 
den Verkäufer lediglich, sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für eine zügige Belie-
ferung einzusetzen (zum Fixgeschäft s. Rdn. 77). Für den Bereich des Möbelhandels entschied das 
OLG Nürnberg,92 dass ›baldigst‹ eine Lieferung innerhalb von höchstens 8 Wochen bedeutet. Das 
OLG Köln93 steht auf dem Standpunkt, dass der Käufer eine Belieferung spätestens 12 Wochen nach 
Vertragsschluss erwarten kann, wenn der Verkäufer versprochen hat, den bestellten Pkw ›schnellst-
möglich‹ zu liefern. Diese Auff assung kann heute nicht mehr überzeugen, nachdem die bereits 
seit einigen Jahren bestehenden Lieferkettenstörungen umfangreich in den Medien kommuniziert 
wurden und werden.

Wenn die Zeit für die Lieferung weder bestimmt noch aus den Umständen zu entnehmen ist, kann 
der Käufer nach § 271 Abs. 1 BGB die sofortige Ausführung der Lieferung verlangen. Sofort heißt 
weder ›auf der Stelle‹ noch ›unverzüglich‹. Nur in engen Grenzen braucht der Käufer zu warten; nach 
Meinung des OLG München94 beim Kauf eines Anhängerfahrzeugs immerhin 4 Wochen. In Fällen 
des Verbrauchsgüterkaufs galt ab dem ab 01.01.2018 die Sonderregelung in § 475 Abs. 1 BGB, der 
mit Wirkung vom 01.01.2022 nur geringfügig geändert wurde, indem der Begriff  Sache durch Ware 
ersetzt wurde und kleine, hier nicht interessierende Ergänzungen für Auktionen gebrauchter Waren 
vorgenommen wurden.95 Zu beachten ist ferner die Regelung in § 312a Abs. 2 S. 1 BGB i. V. m. 
Art. 246 Abs. 1 Nr. 4 EGBGB. Zu den im stationären Handel mit Verbrauchern (also nicht bei 
»Haustürgeschäften« und bei Fernabsatzverträgen) zu erteilenden Informationen gehört hiernach 
»gegebenenfalls« auch die Angabe des Liefertermins. Das konkrete Lieferdatum soll damit nicht 
gemeint sein, es genüge, einen Lieferzeitraum zu nennen.96 Für eine Änderung seiner bisherigen Pra-
xis der Kommunikation von Lieferzeiten hat der Kfz-Handel wohl zu Recht keinen Anlass gesehen.

II.  Unverbindlichkeit der Lieferfrist bzw. des Liefertermins

1.  Differenzierung

Nach Abschn. IV Ziff . 2 S. 1 NWVB kann der Käufer 6 Wochen nach Überschreiten eines unver-
bindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auff ordern zu liefern. 
Neu seit der Fassung 3/2008 ist die Unterscheidung zwischen nicht vorrätigen und vorrätigen Fahr-

92  Urt. v. 13.11.1980, NJW 1981, 1104.
93  Urt. v. 31.07.1991, OLGR 1992, 36.
94  Urt. v. 12.11.1991, NJW-RR 1992, 818, 820.
95  Zur Auslegung und Korrektur dieser missglückten Norm Kohler NJW 2014, 2817.
96  So Kaiser ASR 6/2014, 16.
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zeugen. Bei Letzteren ist die Schonfrist (Wartefrist) deutlich kürzer (10 Tage, bei Nutzfahrzeugen 
2 Wochen). Der Grund liegt auf der Hand: Die Fahrzeuge werden aus dem Lagerwagenbestand 
heraus verkauft.

 2.  Angemessenheit der sechswöchigen Schonfrist

 Vor Ablauf der Frist von 6 Wochen kann der Verkäufer bei unverbindlicher Lieferzeit für ein nicht 
vorrätiges Fahrzeug nicht in Verzug gesetzt werden. Erst mit Ablauf dieser (Zusatz-) Frist, einer 
»unechten« Nachfrist,97 wird seine Leistung überhaupt fällig. Das zu wissen ist nicht zuletzt deshalb 
wichtig, weil vor Eintritt der Fälligkeit erklärte Fristsetzungen i. S. d. §§ 281 Abs. 1, 323 Abs. 1 
BGB grds. unbeachtlich sind98 und Anwaltskosten dafür wie für Auff orderungen und Mahnungen 
nicht als Verzögerungsschaden auf den Verkäufer abgewälzt werden können. Zum Eintritt von Ver-
zug bei unverbindlicher Lieferzeit s. Rdn. 82.

Die Wirksamkeit der Sechswochen-Klausel, seit Jahrzehnten Bestandteil der NWVB, ist im Laufe 
der letzten Jahre strittig geworden. 1981 hat der BGH99 für die NWVB 1977 eine (unechte) Nach-
frist von sechs Wochen angesichts der Besonderheiten des Kfz-Handels für angemessen erklärt. Bei 
dem breit gefächerten Angebot verschiedenartigster Ausstattungen sei es oft unvermeidbar, dass je 
nach den Liefermöglichkeiten der Zulieferer des Herstellers Verzögerungen in der Produktion ein-
treten. Das nehme der Käufer hin, wenn er sich mit einer nur unverbindlichen Lieferfrist einver-
standen erkläre.

Diese Einschätzung des BGH, die sich nur auf den Kauf eines Neufahrzeugs vom Händler, nicht 
auf die Konstellation »Hersteller-Direktvertrieb« bezieht, wurde noch in der Voraufl age dieses Wer-
kes als nicht mehr in allen Punkten zeitgemäß angesehen Begründet wurde dies mit der noch vor 
wenigen Jahren zutreff enden Erwägung, dass im Laufe der Jahre die Produktionsprozesse auf sämt-
lichen Herstellungsstufen weiterentwickelt und beschleunigt und damit auch die Zeit bis zu einer 
möglichen Fahrzeugauslieferung deutlich verkürzt (Stichwort just-in-time) wurden. Die jüngste 
Entwicklung, die man bei der Voraufl age noch nicht absehen konnte, spricht für eine andere Sicht-
weise. Seit spätestens Mitte des Jahres 2021 ist die gesamte Automobilwirtschaft mit einer stark 
angespannten Lieferfähigkeit neuer Kraftfahrzeuge (Lieferkettenstörungen) konfrontiert, deren 
Anfänge auf die sogenannte Halbleiterkrise (»Chipkrise«) und pandemiebedingte Produktionsausfälle 
bei Zulieferern und Automobilherstellern (OEM) zurückgehen, die jedoch inzwischen auch durch 
unterbrochene Lieferketten wegen des Krieges in der Ukraine und extrem restriktive Corona-Poli-
tik auch in wichtigen Automobilproduzierenden Ländern wie etwa China bedingt sind. Eigentlich 
hatte hat der Grad der Individualisierung – Konfi guration des Wunschautos – einen historischen 
Höchststand erreicht.100 Daran ist der Kunde in Deutschland gewöhnt. Heute sind aber Händ-
ler und Autokäufer gleichermaßen mit dem Problem konfrontiert, dass gerade bei nach Kunden-
wunsch konfi gurierten Fahrzeugen nicht nur der Liefertermin, sondern generell die Lieferfähigkeit 
kaum verlässlich beurteilt werden kann. Nicht nur die Händler, sondern sogar Niederlassungen 
sind gehalten, vor Annahme einer Bestellung, gerade wenn es um besser ausgestattete Fahrzeuge 
mit zahlreichen elektronischen Komponenten geht, die Lieferfähigkeit und den möglichen Liefer-
termin im Vorfeld mit dem Herstellerwerk abzuklären, was angesichts der sich ständig ändernden 
Situation Zeit braucht. Zugenommen hat auch die Abhängigkeit der Hersteller von der Zuliefer-
industrie, zumal im Pkw-Bereich. Argumente wie die gestiegene Quote bei der Verwendung sog. 
Gleichteile, die Verkürzung von Transportzeiten durch innereuropäische Produktionsanlagen bei 
einzelnen – keineswegs bei allen oder auch nur der Mehrzahl – der fernöstlichen Hersteller oder 

 97  BGH, 27.09.2000, NJW 2001, 292; v. 25.10.2006, NJW 2007, 1198 (Küchenliefer-AGB).
 98  LG Berlin, 05.06.2007 – 30 O 186/07, n. v.
 99  Urt. v. 07.10.1981, NJW 1982, 331, 333; ebenso KG, 08.09.1986 – 2 U 1912/85, n. v.; OLG Köln, 

16.02.1995, OLGR 1995, 140, 141.
100  Anteil der individuell konfi gurierten Neufahrzeuge 52 % (DAT-Report 2019, S. 41).
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die moderne Kommunikationstechnik ändern an dem Problem wenig.101 Es hat sich im Gegenteil 
durch die aktuelle Situation, deren Ende nicht abzusehen ist, gezeigt, dass durchaus auch heute noch 
ein Bedürfnis für eine fälligkeitsaufschiebende Schonfrist von 6 Wochen besteht, diese also auch im 
B2C-Bereich nicht als unangemessen und deshalb nicht wegen Verstoßes gegen § 308 Nr. 1 BGB 
als unwirksam angesehen werden kann.102

Zwar tritt in Fällen höherer Gewalt oder beim Verkäufer oder bei dessen Lieferanten/Zulieferer ein-
tretenden Betriebsstörungen, wie z. B. durch Aufruhr, Streik und Aussperrung, gem. Abschn. IV 
Ziff . 6 NWVB kein Verzug ein. Solche Ereignisse verlängern zusätzlich sowohl unverbindliche als 
auch verbindliche Lieferfristen bzw. Liefertermine um die Dauer der durch diese Umstände beding-
ten Verzögerungen (s. Rdn. 71). Das hilft aber angesichts der Vielschichtigkeit der aktuellen Pro-
bleme, die letztlich zu den Produktionsengpässen und Lieferstörungen führen, nur bedingt weiter. 
So ist weder dem Händler noch dem Käufer, zumal wenn er ein Verbraucher ist, zuzumuten, selbst 
zu bewerten, ob die in seinem speziellen Fall eintretenden Probleme ein Fall »höherer Gewalt« oder 
einer »Betriebsstörung beim Verkäufer oder seinem Lieferanten« im Sinne des Abschn. IV Ziff . 6 
NWVB sind. Das hieße wohl, dem Käufer Steine statt Brot zu geben. 

Rechtsfolge bei Unwirksamkeit: Lässt man allerdings das Beispiel der aktuellen Liefersituation 
nicht als Grund für die Sechswochenklausel des Abschn. IV Ziff . 2 ausreichen und geht von deren 
Unwirksamkeit aus, so wäre sie als ungeschrieben zu behandeln. Fälligkeit träte dann mit Ende der 
als unverbindlich vereinbarten Lieferzeit ein, Verzug erst nach Mahnung.

III.  Verbindliche Lieferfrist/verbindlicher Liefertermin

Die verbindliche Lieferfrist unterscheidet sich von der unverbindlichen dadurch, dass der Verkäufer 
bereits mit Überschreiten der Frist – ohne vorherige Lieferauff orderung – in Verzug gerät (Abschn. 
IV Ziff . 4 S. 1 NWVB). Gleiches gilt bei Nichteinhalten eines verbindlichen Liefertermins. Das 
entspricht der Gesetzeslage (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB).

Die Zusage eines verbindlichen Termins bzw. Frist kann die Rechtsposition des Bestellers verstärken, 
wenn er Verkäufer eine Garantie übernommen hat. Auch die Vereinbarung eines Fixgeschäfts, selbst 
eines nur relativen, verbessert die Käuferrechte. Dazu und zur Abgrenzung s. Rdn. 77 ff .

IV.  Höhere Gewalt und Betriebsstörungen

Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den 
Verkäufer ohne eigenes Verschulden daran hindern, das Neufahrzeug zum vereinbarten Termin oder 
innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern gem. Abschn. IV Ziff . 6 NWVB die verein-
barten Termine und Fristen um die Dauer der durch die Umstände bedingten Leistungsstörungen.

Unter höherer Gewalt versteht die Rechtsprechung ein betriebsfremdes, von außen durch elementare 
Naturkräfte oder durch Handlungen dritter Personen herbeigeführtes, nach menschlicher Einsicht 
und Erfahrung nicht voraussehbares unvermeidbares Ereignis.103

Betriebsstörungen sind im Gegensatz zur höheren Gewalt nicht betriebsfremd. Soweit höhere Gewalt 
und Betriebsstörungen schon bei Vertragsabschluss vorliegen und bekannt sind, kann sich der Ver-
käufer hierauf nicht berufen. Auch wenn solche Ereignisse nachträglich eintreten, muss der Verkäufer 
den Nachweis fehlenden Verschuldens erbringen. Ohne diesen Entlastungsnachweis wäre die Klausel 
im Hinblick auf die genannten ›Betriebsstörungen‹ unwirksam. Als Betriebsstörungen kommen z. B. 
Streik, Aussperrung, Maschinenausfall und Störungen im EDV-Bereich in Betracht. Für Betriebs-

101  Insofern aus heutiger Sicht wohl unzutreff end Himmelreich/Andreae/Teigelack § 3 Rn. 16 ff . (»alter 
Zopf«); Bachmeier Rn. 396.

102  Anders noch die Voraufl age auf Basis der vor dem Jahr 2020 üblichen Situation.
103  BGH, 04.05.1955, BGHZ 17, 199, 201; BGH, 20.02.1970, BB 1970, 466.
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störungen des Lieferanten hat der Verkäufer nur einzustehen, wenn ihn ein Eigenverschulden triff t. 
Auf die Frage, ob der Lieferant die Betriebsstörung zu vertreten hat, kommt es nicht an.

Die Regelung in Abschn. IV Ziff . 6 NWVB gilt sowohl für verbindliche als auch für unverbindliche 
Lieferfristen und Liefertermine (»vereinbarte« Frist bzw. Termin). Zum Leistungsaufschub kommt 
es nur dann, wenn die auf höherer Gewalt oder Betriebsstörungen beruhenden Leistungsstörungen 
vor dem vereinbarten Liefertermin bzw. vor Ablauf der vereinbarten Lieferfrist auftreten.

Gem. Abschn. IV Ziff . 6 S. 2 NWVB ist der Aufschub auf 4 Monate befristet. Bei einer auf höherer 
Gewalt oder auf einer unverschuldeten Betriebsstörung beruhenden Lieferverzögerung von mehr 
als 4 Monaten kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Rücktrittsrechte aus anderen Gründen 
bleiben davon unberührt.

Die Regelung, die den Leistungsaufschub zeitlich begrenzt und die vom BGH104 (zum früheren 
Recht) geforderte Klarstellung enthält, dass »andere Rücktrittsrechte« unberührt bleiben,105 dürfte 
damit dem Transparenzgebot Rechnung tragen. Ob die Regelung dem Handel trotzdem einen im 
Hinblick auf die AGB-Regelungen in §§ 308 Nr. 1, 309 Nr. 8a BGB sachlich kaum zu rechtferti-
genden Vorteil verschaff t, wie in der Voraufl age angenommen, mag unterschiedlich gesehen werden. 
Richtig ist sicherlich, dass sich durch die Annahme-, Aufschub- und Schonfrist die Lieferzeit um 
mehr als ein halbes Jahr verschieben kann, wenn alle ungünstigen Faktoren zusammentreff en. Ob 
eine solche Verzögerung dem (privaten) Käufer eines Neuwagens zuzumuten ist, dürfte eine Frage 
der Wertung anhand der Umstände des Einzelfalles sein. 

 V.  Lieferung zum festen Termin (Fixgeschäft)

 Wenn der Käufer das Neufahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt, z. B. wegen einer 
geplanten Urlaubsreise106 oder eines bestimmten Messetermins,107 oder eine terminwidrige Lieferung 
für ihn wirtschaftlich keinen Sinn hat (etwa aus steuerlichen Gründen oder weil – ganz aktuell – 
der Liefertermin bzw. die Zulassung eines Elektroautos Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der staatlichen Umweltprämie ist), muss er mit seinem Lieferanten eine von dem vorformulierten 
Text des Bestellformulars abweichende Lieferung ›zum festen Termin‹ vereinbaren. Dann kann es 
sich um ein Fixgeschäft handeln, wobei man zwischen dem relativen und dem absoluten Fixge-
schäft trennen muss, die Grenzen aber mitunter fl ießend sind. Vom Fixgeschäft zu unterscheiden 
ist die Übernahme einer Garantie bzw. des Beschaff ungsrisikos (auch) in zeitlicher Hinsicht (s. 
Rdn. 125 ff .). Bei einer Garantie haftet der Verkäufer unabhängig von einem Verschulden auf Scha-
densersatz (§ 276 Abs. 1 BGB). Ob und ggf. in welche Richtung die Rechte des Käufers erweitert 
worden sind, ist eine Frage der Vertragsauslegung.

So ist es auch Auslegungssache, ob der eine oder der andere Typ von Fixgeschäft anzunehmen ist 
oder ob lediglich eine bloße Fälligkeitsabrede getroff en worden ist. Im Handel mit neuen Kfz wird 
man ein absolutes Fixgeschäft nur ganz ausnahmsweise bejahen können. Die verspätete Lieferung 
muss absolut keinen Sinn mehr machen. Testfrage: Hätte der Käufer das Fahrzeug in Kenntnis 
der Nichteinhaltung der Lieferzeit unter gar keinen Umständen gekauft? Im Zweifel wird, wenn 
überhaupt, nur ein relatives Fixgeschäft i. S. d. – per 13.06.2014 geänderten – § 323 Abs. 2 Nr. 2 
BGB vorliegen. Doch selbst zur Begründung dieses Typs genügt nicht allein eine genaue Festlegung 
einer bestimmten Lieferzeit.108 Weitere Voraussetzung ist Einigkeit darüber, dass der Vertrag mit 

104  Urt. v. 27.09.2000, NJW 2001, 292.
105  Gemeint sind gesetzliche Rücktrittsrechte.
106  So im Fall OLG Düsseldorf, 31.10.2005 – I-1 U 82/05, juris (Kauf eines Wohnwagens).
107  So im Fall BGH, 10.03.2009, NJW 2009, 1588 (Gebrauchtwagen).
108  BGH, 25.01.2001, NJW 2001, 2878 (kein Autokauf ); OLG Düsseldorf, 31.10.2005 – I-1 U 82/05, 

juris (neuer Wohnwagen); OLG München, 16.06.2010 – 7 U 4884/09, juris (Lkw); OLG Stuttgart, 
25.11.2011, NJW-RR 2012, 251 (Ebay-Privatverkauf eines Oldtimers); OLG Karlsruhe, 24.11.2011, 
NJW-RR 2012, 504 (GW-Kauf auf NWVB-Basis).
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der Einhaltung oder Nichteinhaltung der vereinbarten Leistungszeit stehen oder fallen soll.109 Dies 
darzulegen und notfalls zu beweisen, ist Sache des Käufers; jeder Zweifel gegen die Annahme eines 
Fixgeschäfts geht zu seinen Lasten.110

Auf den Fixcharakter der Leistungszeit können Formulierungen hinweisen wie ›längstens‹, ›genau‹, 
›prompt‹, ›spätestens‹ oder ›fi x‹, mit denen die Bedeutung des Lieferdatums bekräftigt wird. Dem 
OLG Saarbrücken111 genügte für die Annahme eines Fixgeschäftes ein vom Käufer eingefügter Klam-
mervermerk, mit dem er den Liefertermin als ›unabdingbar‹ bezeichnete. Die damit in Widerspruch 
stehenden Verkaufsbedingungen, von deren Streichung der Verkäufer den Käufer abgehalten hatte, 
waren dadurch außer Kraft gesetzt.

Um den Fixcharakter der Leistungszeit deutlich werden zu lassen, ist eine klare und unmissverständ-
liche Formulierung zu wählen, wie z. B. ›Lieferung zum festen Termin am 15.3. diesen Jahres.‹ Um 
jegliche Missverständnisse auszuschließen, empfi ehlt es sich, den in der Bestellung vorgegebenen 
Formulartext ›Liefertermin/Lieferzeit unverbindlich/verbindlich‹ zu streichen.

Falls die Parteien einen festen Liefertermin vereinbaren, es jedoch unterlassen, die in Abschn. IV 
NWVB enthaltenen Regelungen zu den Ansprüchen des Käufers im Fall des Lieferverzugs zu annul-
lieren, überlagert nach einer Entscheidung des OLG Saarbrücken112 die Individualabrede zur Liefer-
zeit lediglich die Modalitäten bei Fristüberschreitung, d. h. das Erfordernis der Fristsetzung entfällt, 
während es bei den Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüssen verbleibt. Die Vereinbarung 
einer unverbindlichen Lieferfrist von 16 Wochen verbunden mit dem Zusatz »spätester Fixtermin 
01.12.2016« stellt keine Fixabrede dar. Mit Ablauf des 01.12.2016 ist lediglich Fälligkeit eingetre-
ten. Vom Fristsetzungserfordernis ist der Käufer nicht freigestellt.113 In die Auslegung einzubeziehen 
sind mündliche Äußerungen des Käufers vor und bei Vertragsabschluss; auch die nachvertragliche 
Korrespondenz kann aufschlussreich sein.114

VI.  Lieferverzug – Eintritt und Folgen

1.  Eintritt des Lieferverzugs

In Lieferverzug geraten kann der Verkäufer nur, wenn die Leistung noch möglich, d.h. nachholbar 
ist. Dauernde Unmöglichkeit oder dauerndes Unvermögen schließen einen Schuldnerverzug aus. Zur 
mitunter schwierigen Abgrenzung s. Rdn. 122. Was bei einer verbindlichen Lieferzeit unmittelbar 
aus dem Gesetz folgt (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB) und darüber hinaus – gesetzeskonform – im Abschn. 
IV Ziff . 4 S. 1 NWVB geregelt ist115, ergibt sich bei Vereinbarung einer unverbindlichen Lieferzeit 
aus der Klausel Abschn. IV Ziff . 2 S. 3 NWVB: Mit dem Zugang der (Liefer)Auff orderung kommt 
der Verkäufer in Verzug. Es ist also nicht so, dass mit Ablauf der »unechten« Nachfrist (Schonfrist) 
automatisch Verzug eintritt.116 Versäumt der Käufer die zur Begründung des Verzugs erforderliche 
Auff orderung, läuft die Schonfrist für den Händler weiter, die Wirksamkeit der AGB-Klausel vor-
ausgesetzt (dazu Rdn. 64 ff .). Die Lieferauff orderung muss nicht mit einer Fristsetzung verbunden 
sein, auch nicht mit einer Ablehnungsandrohung. Es empfi ehlt sich jedoch, der Auff orderung eine 
Fristsetzung hinzuzufügen, weil dadurch sogleich die Voraussetzungen für einen Rücktritt und/
oder den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung (Abschn. IV Ziff . 3 NWVB) geschaff en 

109  BGH, 25.01.2001, NJW 2001, 2878.
110  So schon vor der Schuldrechtsreform BGH, 25.01.2001, NJW 2001, 2878; jetzt auch wegen des Aus-

nahmecharakters von § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB n. F.
111  Urt. v. 07.04.1965, DAR 1965, 299, 300.
112  Urt. v. 07.04.1965, DAR 1965, 299.
113  LG Berlin, 05.06.2007 – 30 O 186/07, n. v.
114  Vgl. OLG Düsseldorf, 31.10.2005 – I-1 U 82/05, juris (Wohnwagen für die Urlaubszeit).
115  Zur Fälligkeit und zum Verzugseintritt bei Vereinbarung eines festen (verbindlichen) Lieferdatums s. 

OLG Karlsruhe 24.11.2011, NJW-RR 2012, 504 (GW-Kauf auf NWVB-Basis).
116  BGH, 25.10.2006, NJW 2007, 1198 Tz. 25 (Küchen-AGB).
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werden (näher Rdn. 100 ff .). Dass der Händler die Lieferung vorher angekündigt hat, soll für eine 
»Selbstmahnung« nicht genügen.117

Nach § 286 Abs. 4 BGB kommt der Schuldner nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines 
Umstandes unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. Das Vertretenmüssen (Verschulden) ist keine 
Verzugsvoraussetzung, das Fehlen vielmehr ein Einwendungstatbestand. Der Verkäufer muss sich 
entlasten. Zur Zurechnung von Herstellerverschulden, etwa bei einer Lieferverzögerung infolge der 
WLTP-Umstellung, s. Rdn. 99.

 2.  Ende des Lieferverzugs

 Der Verzug endet mit der ordnungsgemäßen Erfüllung des Kaufvertrages durch den Verkäufer, 
der seiner Leistungspfl icht genügt, wenn er dem Käufer die Lieferung in einer Annahmeverzug 
begründenden Weise anbietet.118 Durch Zugang der Bereitstellungsanzeige beim Käufer wird der 
Annahmeverzug noch nicht begründet, da ihm Abschn. V Ziff . 1 NWVB eine Abnahmefrist von 
14 Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige einräumt.

Weist der vom Verkäufer zur Auslieferung bereitgestellte Neuwagen Mängel auf, endet der Liefer-
verzug mit der Abnahme des Fahrzeugs durch den Käufer. Durch spätere Geltendmachung der 
Nacherfüllung gerät der Verkäufer nicht erneut in Lieferverzug.

Weiterhin endet der Lieferverzug mit dem Erlöschen der Pfl ichten des Verkäufers aus § 433 Abs. 1 
BGB. Die Erfüllungspfl icht entfällt, wenn die Lieferung unmöglich wird (§ 275 Abs. 1 BGB), der 
Verkäufer sich auf ein Leistungsverweigerungsrecht beruft (§ 275 Abs. 2 und Abs. 3 BGB), der 
Käufer vom Kaufvertrag zurücktritt (§ 323 Abs. 1 BGB) oder Schadensersatz statt der Leistung 
verlangt (§ 281 Abs. 4 BGB).

Der Käufer verliert den Anspruch auf Lieferung des Neufahrzeugs nicht dadurch, dass die Gegen-
leistung, bestehend in der Inzahlungnahme des Altwagens, unmöglich wird. Die Vereinbarung einer 
Inzahlungnahme gibt ihm nach der Konstruktion des BGH lediglich das Recht, den geschuldeten 
Kaufpreis ganz oder teilweise zu ersetzen (s. Kap. 16 Rdn. 1 ff .).

 3.  Verzugsschaden (Verzögerungsschaden) des Käufers

 Der Käufer hat Anspruch auf Ersatz des ihm durch die verspätete Lieferung entstandenen Schadens 
(§§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB). Es geht um den Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung als 
Unterfall des Schadensersatzes neben der Leistung. Unter den Schadensersatz wegen Verzögerung 
der Leistung fallen nach zutreff ender Ansicht nur diejenigen Schäden, die ausschließlich auf die 
Verzögerung zurückzuführen sind.119

Der Anspruch auf Ersatz des Verzögerungsschadens (auch »Verspätungsschaden« genannt) erstreckt 
sich auf entgangene Gebrauchsvorteile.120 So können die Kosten für einen Mietwagen zu ersetzen 
sein, die nach Verzugseintritt angefallen sind. Bei einem Verzicht auf einen Mietwagen kann ein Pri-
vatkäufer grds. eine pauschale (abstrakte) Nutzungsentschädigung beanspruchen.121 Der Anspruch 
besteht nach Ansicht des OLG Köln122 auch dann, wenn der Käufer sich auf einem »Schrottplatz« 
ein Ersatzfahrzeug beschaff t und provisorisch herrichtet, dessen Nutzungsmöglichkeiten jedoch 

117  OLG München, 23.04.2009 – 8 U 4070/08, Kfz-Anwalt 2/2010, S. 23.
118  OLG Düsseldorf, 15.01.1999, NJW-RR 1999, 1396.
119  Vgl. S. Lorenz JuS 2008, 205.
120  S. Lorenz JuS 2008, 204; zum früheren Recht: BGH, 14.07.1982, NJW 1982, 2304; 15.06.1983, NJW 

1983, 2139.
121  BGH, 14.07.1982, NJW 1982, 2304; 20.10.1987, NJW 1988, 484; OLG Köln, 25.02.1993, VRS 

Bd. 85/93, 241.
122  Urt. v. 25.02.1993, VRS Bd. 85/93, 241.
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